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1. Einführung

 seit 2020: Teil 2 des SGB IX (Bundesteilhabegesetz)

 Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, "[...] Leistungsberechtigten 

eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des 

Menschen entspricht, und die volle, wirksame und 

gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. 

[…]" § 90 SGB IX

 Das Leistungsspektrum der Eingliederungshilfe ist sehr vielfältig 

und von den individuellen Bedarfslagen und der Lebenswelt des 

Leistungsberechtigten geprägt.
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SG Eingliederungsleistungen 
vom Sozialamt Dresden

 Sozialamt Dresden 

 Abt. 
Inklusion/Eingliederung 

 Team: Heil-/Sozial-
pädagogik und 
Sachbearbeitung

 SP: Dresdner Stadtteilen 

(aktuell insgesamt 25)

 SB: Buchstaben des 
Familiennamens

(aktuell insgesamt 8)

 Glashütter Straße 51, 01309 Dresden

 Tel. Sekretariat: 0351 488 4951

 E-Mail: 
eingliederungsleistungen@dresden.de

 Internet: SG Eingliederungsleistungen 
(dresden.de)

 Sprechzeiten:

Dienstag 8-12 und 14-18 Uhr

Donnerstag 8-12 und 14-16 Uhr
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Assistenzanbieter in 

Dresden „Specialsitter“

 Büro: Erlenstr. 16

01097 Dresden

www.specialsitter.de

 Linda Lorenz Standortleitung, Strategische

Standortentwicklg.

linda.lorenz@specialsitter.de

 Stefanie Taubenheim Teamleitung Freizeit-/ Alltags-
assistenz, Elternassistenz, 

Begleitete Elternschaft

stefanie.taubenheim@specialsitter.de

 Christina Wilke Teamleitung Schulintegrationshilfe

christina.wilke@specialsitter.de
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2. Personenkreis – Wer hat Anspruch?

 Alle Menschen, die länger als sechs Monate:

 aufgrund körperlichen, seelischen oder geistigen Beeinträchtigung oder 

Sinnesbeeinträchtigung und damit zusammenhängenden Barrieren wesentlich 

in der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft eingeschränkt sind oder

 von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.

 Darüber hinaus muss die Aussicht bestehen, dass die Aufgabe der 

Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Das bedeutet, dass eine drohende 

Behinderung verhindert wird oder dass eine Behinderung oder deren Folgen 

beseitigt oder abgemildert werden und der Mensch mit Behinderung in der 

Gesellschaft eingegliedert wird.
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2. Personenkreis – Wer hat Anspruch?
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wesentliche 
Behinderung

körperliche 
Beeinträchtigung

seelische 
Beeinträchtigung

geistige 
Beeinträchtigung

Abweichung von 
dem für das 
Lebensalter 

typischen Körper-
und 

Gesundheitszustand 
länger als 6 Monate 

hindern in 
Wechselwirkung mit 

einstellungs- und 
umweltbedingten 
Barrieren an der 

gleichberechtigten 
Teilhabe in der 

Gesellschaft



3. Leistungen der Eingliederungshilfe –

Was gibt es?

für Kinder und Jugendliche 

 Frühförderung

 heilpädagogische Förderung in 

Integrativen Kindertages-

einrichtungen (einschließlich 

heilpädagogische Gruppen)

 Schulassistenz

 Ferienbetreuung

 Ganztagsbetreuung

 Wohnen für Kinder und 

Jugendliche in besonderen 

Wohnformen

für Erwachsene 

 Assistenz (Alltags-, Freizeitassistenz, 

Elternassistenz/begleitete Elternschaft)

 Leistungen zum Erwerb praktischer 

Kenntnisse und Fähigkeiten

 Hilfsmittel

 weitere Leistungen wie ambulantes 

Wohnen oder in Einrichtungen, Arbeits-

assistenz oder Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung, Universitätsbesuch, 

Leistungen zur Beschaffung/ zum Umbau 

von KfZ beim KSV Sachsen
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4. Leistungsformen – Wie erhält 

man eine Leistung? 

Leistungsform

Sachleistung
Geldleistung 

(persönliches Budget)
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4.1 Sachleistungen

 direkte Leistung an Bürger*in

 Vereinbarungen zwischen Leistungserbringer und 

Sozialamt Dresden

 Beispiele für Leistungserbringer:

 CSW – Christliches Sozialwerk gGmbH

 Diakonisches Werk - Stadtmission Dresden e.V.

 Lebenshilfe Dresden e.V.

 Malteser Hilfsdienste gGmbH

 Specialsitter GmbH
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 Das Persönliche Budget ist ein Geldbetrag. Das 

Geld bekommt man für die Hilfe und 

Unterstützung, die man braucht und sich 

wünscht. 

Zum Beispiel: Wenn man jemanden 
braucht, der einen ins Kino oder in 
einen Verein begleitet. Oder wenn 
man jemand benötigt, der einem 
lernt, wie man selbständiger wird um 
von zu Hause auszuziehen.

4.2 Geldleistung (persönliches Budget)
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4.2 Geldleistung (persönliches Budget)

 Die Assistenz kann man sich dann selbst suchen 
(Profis, Laien, Familienangehörigen ab 2. Grad)

 Man bezahlt sie von dem Geld, was man vom 
Sozialamt erhält.

 Man schließt einen Vertrag mit der Assistenz bzw. 
dem Assistenzanbieter.

 Eine Zielvereinbarung wird zwischen Bürger*in und 
Sozialamt erstellt.

 Persönliches Budget kann auch 
trägerübergreifend ausgestaltet werden. 
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4.2 Persönliches Budget

Bürger*in ist selbst 
Arbeitgeber 

Assistenz wird vom 
Bürger*in angestellt

Abrechnung ggü dem 
Sozialamt durch den 
Bürger*in

Kostensätze: Orientierung 
Mindestlohn bzw. TVöD-P

Arbeitsgeber-
modell

Bürger*in beauftragt 
Assistenzdienstleister

Assistenz ist beim 
Dienstleister angestellt

Abrechnung zwischen 
Assistenzdienstleister 
und Bürger

feste jährlich 
angepasste Sätzen aus 
Mischkalkulation

Dienstleister-
modell
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5. Gesamt- und Teilhabeplanverfahren 

– Wie ist der Ablauf?

 1. Bedarfsmeldung: Bürger*in selbst, Beratungsangebote oder 

Vertrauenspersonen 

 2. Antrag: Bürger*in selbst bzw. Stellvertretung; jegliche Form (Antrag 

von Homepage, mündlich, schriftlich, formlos, Telefon, E-Mail, etc.)

 3. Zuständigkeitsklärung: Weiterleitung an oder Beteiligung von 

anderen Reha-Trägern, Verfahren „aus einer Hand“

 4. Bedarfsermittlung: Hausbesuch, Hospitation, Berichte, Telefonate; 

Abforderung medizinischer Nachweise (Arztberichte, SBA, Pflege-
Gutachten), wenn nicht ausreichend vorhanden  Gutachtenauftrag

an Gesundheitsamt sowie Prüfung von Einkommen & Vermögen bei 

bestimmten Leistungen (2023: ca. 61.000 € Vermögen / Beiträge ab Einkommen 

von 34k pro Jahr bei sozialvers.-pflichtiger Beschäftigung, Anrechnung von 

Ehepartner/ Kindern)
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 5. Feststellung der Leistung: Budgetkonferenz oder Gesamt- und 

Teilhabeplankonferenz, Erstellung ITP Sachsen (Integrierter 

Teilhabeplan) 

 6. Organisation der Leistung: Suche nach Leistungserbringern 

(bei SL)

 7. Bescheiderstellung: Erstellung des Gesamt- und Teilhabeplan 

und des Bescheides (nur mit Beginndatum, ohne Fristende)

 8. Beginn der Leistung

 9. Überprüfung: durch Gesamt- und Teilhabeplankonferenzen 

nach individuellen Laufzeiten (z.B. nach 6 Wochen oder nach 
einem Jahr, max. aller zwei Jahre)  Anpassung des Gesamt- bzw. 

Teilhabeplanes 
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5. Gesamt- und Teilhabeplanverfahren 

– Wie ist der Ablauf?

file://dresden.de/amt50/50.2_I_EL/A50_BTHG/ITP/III Erwachsene/2019_ITP-sachsen_v2L4_u.pdf


Haben Sie noch 

Fragen?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Fragen von den Teilnehmenden

 im persönlichen Budget: Umgang mit Krankheitsausfall der 

Assistenz?

 grundsätzlich sind im Persönlichen Budget Ausfallzeiten der 

Assistenz wie Urlaub, Krank mit einkalkuliert

 bei längeren krankheitsbedingten Ausfällen: 

Erstattungsansprüche von der Krankenversicherung nutzen

 Anzeige der der „Notsituation“ beim entsprechenden 

Sachbearbeiter*in des Budget -> ggf. Einzelfallentscheidung
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Fragen von den Teilnehmenden

 Wie viele hat Assistenz Anspruch auf Urlaub? 

(Unterscheidung von 5- bzw. 6 Tage Woche?)

 beim Arbeitsgebermodell werden 28 Tage Urlaub pro Jahr 

gewährt (ausgegangen von einer 7 Tage Woche)

 28 Tage Urlaub sind kalkuliert für alle angestellten Assistenten

 es ist die Entscheidung des Budgetnehmer*in, wie viele 

Assistenzen er einstellt

 die LHD hält sich hier an die Vorgaben des Bundesverbandes 

„Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen e.V.“ 
(nachzulesen)
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Fragen von den Teilnehmenden

 bei Urlaubsfahrten über einen Tag: Finanzierung der 

Fahrten und Unterkunft von zwei Assistenten, da mehr als 

12 Stunden Arbeit?

 Einzelfallentscheidung

 Bürger*in muss vor geplanter Urlaubsfahrt den Bedarf 

anzeigen und begründen, warum die Notwendigkeit von 

zwei bzw. mehr Assistenten vorliegt
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Fragen von den Teilnehmenden

 Assistenzzimmer - Anspruch, Größe, Preis? 

 Anspruch: wird im Einzelfall geprüft (ob Assistenzbedarf in Nacht 

vorhanden)

 Größe: lt. Dienstanweisung der LHD vom 02.06.2021: „Nach der 

Rechtsprechung des BSG1 gehören die beim Arbeitgeberassistenzmodell 

erforderlichen Aufwendungen für die Bereitstellung von Assistenz-

zimmern zum Leistungsbedarf der Hilfe zur Pflege nach 7. Kapitel SGB XII. 

Diese Bedarfe werden nicht nach § 22 SGB II bzw. § 35 SGB XII 

übernommen. Gleichwohl erhöht sich die angemessene Wohnfläche 

des Pflegebedürftigen um zirka zehn m² für das Assistenzzimmer.“

 Größe: kann im Einzelfall auch größer sind (bis zu 15 m²)

 Preis: Einzelfallprüfung

1Urteil BSG vom 28.02.2013, Az. B 8 SO 1/12 R.
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